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31. Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 21. Juni 2006, mit der Maßnahmen zur
Verringerung der Immission des Luftschadstoffes PM10 nach dem Immissionsschutzgesetz - Luft getroffen
werden (IG-L-Maßnahmenkatalog 2006)

Aufgrund von § 9a Abs. 9 des Immissionsschutzgesetzes - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 34/2006, in Verbindung mit §§ 10, 11, 13, 14 und 15 des Immis-
sionsschutzgesetzes - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung  BGBl. I Nr. 34/2003, wird verordnet:

§ 1
Sanierungsgebiet

Als Sanierungsgebiet im Sinn des § 2 Abs. 8 Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997,
zuletzt geändert durch das Gesetz  BGBl. I  Nr. 34/2006, werden die Bezirke Neusiedl am See, Eisenstadt-
Umgebung, Mattersburg und Oberpullendorf und die Freistädte Eisenstadt und Rust festgelegt.

§ 2
Maßnahmen für Anlagen

(1) In dem in § 1 festgelegten Sanierungsgebiet dürfen mobile Maschinen, Geräte und sonstige mobile
technische Einrichtungen, die Luftschadstoffe emittieren (Anlagen im Sinn des § 2 Abs. 10 Z 2
Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
34/2006), mit Dieselmotoren mit mehr als 18 kW nur eingesetzt werden, wenn sie mit Partikelfiltersystemen
ausgestattet sind. Diese Partikelfiltersysteme müssen 

1. einen Abscheidegrad „Anzahlkonzentration“ im Partikel - Größenbereich 20 bis 300 nm   (1 nm = 10-9 m)
von mehr als 95 % und

2. einen Abscheidegrad „EC- Massenkonzentration“ von mehr als 90 % aufweisen. 
(2) Im Zuge des nachträglichen Einbaus eines Partikelfiltersystems in die genannten Anlagen ist keine

Erhöhung der Emissionen CO, HC, NOX und PM gegenüber dem Ausgangszustand des Motors zulässig, ins-
besondere auch nicht während der Regeneration des Partikelfiltersystems -  bezogen auf den Zyklus-
Durchschnitt. Weiters ist eine Erhöhung von Schadstoffemissionen (NO2, Dioxine, Furane, PAK, Nitro-PAK,
SO2, H2SO4, partikelförmigen Sekundäremissionen und Mineralfaser-Emissionen) im gereinigten Abgas
nach dem Partikelfiltersystem gegenüber dem Ausgangszustand des Motors nicht zulässig.

(3) Die Regelung der Abs. 1 und 2 gilt nicht für mobile Maschinen, Geräte und sonstige mobile technische
Einrichtungen, 

1. gemäß § 13 Abs. 2 Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung des Ge-
setzes BGBl. I Nr. 34/2003. Das sind insbesondere Maschinen, Geräte und sonstige mobile technische
Einrichtungen, bei denen Verbrennungsmotoren verwendet werden, die gemäß einer Verordnung in
Umsetzung der Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der
Emission von gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren
für mobile Maschinen und Geräte, ABl. Nr. L 59 vom 27.02.1998 S. 1, in der Fassung der Richtlinie
2004/26/EG, ABl. Nr. L 146 vom 30.4.2004 S. 1, berichtigt durch ABl. Nr. L 225 vom 25.6.2004 S. 3, erst-
malig nach dem 31.12.1998 in Verkehr gebracht wurden.

2. die im öffentlichen Interesse, wie zum Beispiel im Rahmen von Einsätzen des Bundesheeres, der
Feuerwehr oder im Rahmen der Katastrophenhilfe verwendet werden. 

(4) Mobile Maschinen, Geräte und sonstige mobile technische Einrichtungen, die die Voraussetzungen des
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Abs. 1 und 2 nicht erfüllen und nicht unter den Ausnahmetatbestand des Abs. 3 fallen, dürfen bis 1. Jänner
2015 verwendet werden.

§ 3
(1) Ortsfeste Einrichtungen, die Luftschadstoffe emittieren (Anlagen im Sinn des § 2 Abs. 10 Z 1 Im-

missionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
34/2006), die in dem in § 1 festgelegten Sanierungsgebiet liegen und die mit „Heizöl leicht“ gemäß ÖNORM
C 1108 „Flüssige Brennstoffe - Rückstandsheizöle - Anforderungen“ vom 1. Mai 2003 betrieben werden, müs-
sen anstelle dieses Brennstoffes mit einem emissionsärmeren Brennstoff, zB mit „Heizöl extra leicht“ gemäß
ÖNORM C 1109 „Flüssige Brennstoffe - Heizöl extra leicht - Gasöl zu Heizzwecken - Anforderungen“ vom 1.
Juli 2003 betrieben werden.

(2) Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn die Versorgung mit emissionsärmeren Brennstoffen sichergestellt ist,
die jeweilige Anlage zum Einsatz emissionsärmerer Brennstoffe geeignet ist und der Einsatz dieser emis-
sionsärmeren Brennstoffe nicht zu einer höheren Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führt. 

§ 4
Maßnahmen für den Verkehr

(1) Im Sanierungsgebiet gilt ein Fahrverbot für Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge, die vor dem 1.
Jänner 1992 erstmals zugelassen worden sind. 

(2) Ausgenommen von dem Verbot nach Absatz 1 sind 
1. Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge, für die gemäß § 14 Absatz 2 Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-

L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung  des Gesetzes BGBl. I Nr. 34/2003, die Beschränkungen gemäß
§ 14 Absatz 1 Z 1 Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung des
Gesetzes BGBl. I Nr. 34/2003, nicht anzuwenden sind,

2. Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Jänner 1992, die über einen
Nachweis verfügen, dass sie mindestens die Abgasgrenzwerte der Richtlinie 88/77/EWG des Rates vom
3. Dezember 1987 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen
die Emission gasförmiger Schadstoffe aus Dieselmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen, ABl. Nr. L 036
vom 09.02.1988 S. 33 in der Fassung der Richtlinie 91/542/EWG, 1. Stufe (EURO 1) und der Richtlinie
70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Abgase von Kraftfahrzeugmotoren mit
Fremdzündung, ABl. Nr. L 076 vom 06.04.1970 S. 1 in der Fassung der Richtlinie 91/441/EWG, einhal-
ten,

3. historische Fahrzeuge, die älter als 25 Jahre sind,
4. Fahrzeuge des Bundesheeres.

§ 5
Maßnahmen für Stoffe, Zubereitungen und Produkte

(1) Abstumpfende Streumittel dürfen auf allen für den öffentlichen Fahrzeugverkehr bestimmten Ver-
kehrsflächen im Sanierungsgebiet ausgenommen auf Nebenstraßen mit sehr geringem JDTV (< 1000) nur in
einem Korngrößenbereich zwischen 2 und 8 mm verwendet werden. Sie müssen eine kantige Form aufwei-
sen, staubarm und trocken sein und dürfen keine bindigen oder schmierigen Bestandteile enthalten. Darüber
hinaus müssen sie von hoher Abriebhärte sein. Die Verwendung von Schlacke, Asche, Quarzsplitt,
Quarzsand und Betonrecyclingsplitt als Streumittel ist verboten.

(2) Sobald aufgebrachte abstumpfende Streumittel für die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs, insbeson-
dere in Abhängigkeit von der aktuellen und auch der zukünftig zu erwartenden Witterung, nicht mehr erfor-
derlich sind, sind die für den öffentlichen Verkehr bestimmten Flächen im Sanierungsgebiet durch denjeni-
gen, der die Streuung veranlasst hat,  reinigen zu lassen. Fahrbahnen im Ortsgebiet dürfen lediglich nass (bei
geeigneter Witterung) gereinigt werden.

§ 6
(1) Bei der Abfüllung staubender Schüttgüter aus Silos im Sanierungsgebiet sind geeignete Vorrichtungen

zur möglichsten Verringerung der freien Fallhöhe zu verwenden.
(2) Bei der Ausbringung von Gülle oder Jauche ist die Emission von Feinstaub oder dessen Vor-

läufersubstanzen entsprechend dem Stand der Technik auf ein Minimum zu reduzieren, insbesondere ist die
Einbringung in den Boden innerhalb von sechs Stunden durchzuführen. 

(3) Endlager für Gärrückstände von Biogasanlagen, die nicht ausschließlich Materialien im Sinne von § 2
Abs. 3, letzter Satz AWG 2002 behandeln, müssen im Sanierungsgebiet mit gasdichten Abdeckungen aus-
gestattet sein.
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§ 7
Wirkung der Maßnahmen

Die in den §§ 2 bis 6 angeordneten Maßnahmen wirken direkt und bedürfen keiner gesonderten bescheid-
mäßigen Anordnung. 

§ 8
In-Kraft-Treten

(1) Sofern die Abs. 2 bis 5 nichts anderes bestimmen, tritt diese Verordnung an dem der Kundmachung im
Landesgesetzblatt für das Burgenland folgenden Tag in Kraft. 

(2) § 2 (Maßnahmen für Anlagen) tritt am 1. Jänner 2010 in Kraft und gilt jeweils im Winterhalbjahr - das ist
vom 1. November bis 31. März jeden Jahres. 

(3) § 3 (Einsatz emissionsarmer Brennstoffe) tritt am 1. September 2006 in Kraft.  
(4) § 4 (Maßnahmen für den Verkehr) tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.                
(5) § 5 (Maßnahmen für Stoffe und Zubereitungen) und  § 6 treten am 1. Oktober 2006 in Kraft.  

Für den Landeshauptmann:
Dunst
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XVIII. Tierschutz

(Tierschutzgesetz – TSchG, 
BGBl. I Nr. 118/2004)

TP Euro
XVIII.1.Bewilligung für die Haltung

von Tieren in Zoos (§ 26 Abs.
1) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63,00

XVIII.2.Bewilligung für die Haltung
und Mitwirkung von Tieren
in Zirkussen, Varietés und
ähnlichen Einrichtungen,
einschließlich Erhöhung der
Anzahl oder Änderung der
Art der gehaltenen Tiere 
(§ 27 Abs. 3) .  .  .  .  .  .  .  .  .  63,00

XVIII.3.Bewilligung für die Verwen-
dung von Tieren bei sonsti-
gen Veranstaltungen (§ 28
Abs. 1) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63,00

XVIII.4.Bewilligung für den Betrieb
eines Tierheimes (§ 29 Abs. 1) 63,00

XVIII.5.Bewilligung für die Haltung
von Tieren im Rahmen einer
gewerblichen Tätigkeit (§ 31
Abs. 1) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63,00

XVIII.6.Bewilligung des Betriebes
von Schlachtanlagen, in wel-
chen rituell geschlachtet (ge-
schächtet) werden darf (§ 32
Abs. 4) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63,00

XVIII.7.Bewilligung für die Durch-
führung ritueller Schlach-
tungen (Schächten) (§ 32
Abs. 5) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63,00

XIX. Gasanlagen

(Kärntner Gasgesetz – K-GG, 
LGBl. Nr. 7/2000)

TP Euro
XIX.1. Bewilligung von Gasanlagen

gemäß § 5, wenn hierfür eine
Bezirksverwaltungsbehörde
in erster Instanz zuständig
ist .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50,00

XX. Wohnbau

(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz - WGG,
BGBl. Nr. 139/1979, zuletzt geändert durch

das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 113/2003)

TP Euro
XX.1. Erteilung der Zustimmung

nach § 7 Abs. 4 .  .  .  .  .  .  .  120,00
XX.2. Erteilung der Bewilligung

nach § 7 Abs. 5 .  .  .  .  .  .  .  120,00

XX.3. Erteilung der Zustimmung
nach § 10a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250,00

XX.4. Anerkennung der Gemein-
nützigkeit nach § 34 .  .  .  .  500,00

XXI. Totalisateur- und Buchmacherwesen

(Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz
– K-TBWG, LGBl. Nr. 68/1996,

geändert durch das Landesgesetz 
LGBl. Nr. 63/2001)

TP Euro
XXI.1. Bewilligung für den Ab-

schluss oder die Vermittlung
von Wetten aus Anlass einer
bestimmten Veranstaltung
oder Veranstaltungsreihe an
einem Veranstaltungsort (§ 2
lit. a) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87,10

XXI.2. Bewilligung für den Ab-
schluss oder die Vermittlung
von Wetten an einem festen
Standort, unabhängig vom
Veranstaltungsort (§ 2 lit. b) 217,90

XXI.3. Anerkennung einer im Aus-
land erworbenen Befähigung
(§ 6 Abs. 3) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43,60

XXII. Landessymbole

(Kärntner Landessymbolegesetz – 
K-LSG 2002, LGBl. Nr. 12/2003)

TP Euro
XXII.1. Verleihung des Rechtes zur

Führung des Landeswap-
pens oder einzelner Teile des
Wappens (§ 6) .  .  .  .  .  .  .  .  505,80

4. Verordnung des Landeshauptmannes vom
10. Jänner 2006, Zl.: 8-LL-1/23-2005, mit der
zum Immissionsschutz gegen PM10 ein Maß-
nahmenkatalog für die Landeshauptstadt
Klagenfurt nach dem Immissionsschutzgesetz
– Luft erlassen wird (PM10-Maßnahmenkata-
log Klagenfurt)

Auf Grund der §§ 10 bis 14 des Immissions-
schutzgesetzes – Luft (IG-L), BGBl. I Nr.
115/1997, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 34/2003, wird verordnet:

§ 1
Sanierungsgebiet

Sanierungsgebiet gemäß § 2 Abs. 8 IG-L ist
das Stadtgebiet der Landeshauptstadt Kla-
genfurt gemäß § 2 Abs. 1 des Klagenfurter
Stadtrechts 1998, LGBl. Nr. 70, zuletzt geän-
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dert durch das Landesgesetz LGBl. Nr.
12/2004.

§ 2
Maßnahmen für den Verkehr

(1) Für Kraftfahrzeuge im Sinn des § 2 Z 1
des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG), BGBl. Nr.
267, soweit sie nicht unter eine Ausnahme
gemäß Abs. 5 fallen, sind nach Maßgabe des
Abs. 2 folgende Anordnungen umzusetzen:

a) Geschwindigkeitsbeschränkungen (§ 52 lit.
a Z 10a und 10b der Straßenverkehrsord-
nung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159, zu-
letzt in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 99/2005) von 
1. 30 km/h in dem durch den inneren Rand

von Völkermarkter Ring, Viktringer Ring,
Villacher Ring und St. Veiter Ring um-
grenzten Teil des Sanierungsgebietes und

2. 100 km/h auf Autobahnen innerhalb des
Sanierungsgebietes (von km 305,0 bis km
328,500),

sofern nicht schon nach anderen Rechtsvor-
schriften eine niedrigere oder dieselbe
Höchstgeschwindigkeit zugelassen ist;

b) ein Fahrverbot (§ 52 lit. a Z 1 StVO 1960)
für diesel- oder benzinbetriebene Kraft-
fahrzeuge zwischen der nordöstlichen
Kreuzung Neuer Platz (südlich des Dr.-Ar-
thur-Lemisch-Platzes) und der an die Wies-
badener Straße anschließenden Kreuzung
Heiligengeistplatz;

c) Fahrverbote (§ 52 lit. a Z 1 StVO 1960) für
diesel- oder benzinbetriebene Kraftfahr-
zeuge innerhalb des auf der Völkermarkter
Straße gelegenen Abschnittes zwischen
Kreuzung Alois-Schader-Straße und Kreu-
zung Enzenbergstraße täglich in der Zeit
zwischen 7.00 und 19.00 Uhr;

d) Fahrverbote (§ 52 lit. a Z 1 StVO 1960) für
diesel- oder benzinbetriebene Kraftfahr-
zeuge in dem durch den äußeren Rand von
Völkermarkter Ring, Viktringer Ring, Villa-
cher Ring und St. Veiter Ring umgrenzten
Teil des Sanierungsgebietes täglich in der
Zeit zwischen 7.00 und 19.00 Uhr.

(2) Die zuständige Behörde hat Anordnun-
gen nach Abs. 1 lit. a jeweils in der Zeit vom 1.
November bis 31. März des Folgejahres umzu-
setzen. Sie hat Anordnungen nach Abs. 1 lit. b
nach Ablauf einer Umsetzungsfrist von höchs-
tens einem Monat, gerechnet ab dem Tag des
In-Kraft-Tretens dieser Verordnung, jeweils
in der Zeit vom 1. November bis 31. März des
Folgejahres umzusetzen. Sie hat Anordnun-
gen nach Abs. 1 lit. c und d innerhalb eines
Zeitraums von zwei Jahren, gerechnet ab dem
Tag des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung,

jeweils nur dann umzusetzen, wenn folgende
Voraussetzungen zutreffen:

a) Ein Fahrverbot nach Abs. 1 lit. c ist umzu-
setzen, sobald durch Messungen an zumin-
dest einer im Sanierungsgebiet gelegenen
Trendmessstelle gemäß § 27 der Verord-
nung über das Messkonzept zum Immissi-
onsschutzgesetz – Luft, BGBl. II Nr.
263/2004, innerhalb des Zeitraums vom 1.
November bis 31. März des Folgejahres
festgestellt wird, dass der PM10-Tagesmit-
telwert den Immissionsgrenzwert von 50
µg/m3 an zumindest fünf aufeinanderfol-
genden Tagen überschritten hat, und auf
Grund meteorologischer Parameter eine
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der
genannte Grenzwert auch danach über-
schritten wird.

b) Ein Fahrverbot nach Abs. 1 lit. d ist umzu-
setzen, sobald durch Messungen an zumin-
dest einer im Sanierungsgebiet gelegenen
Trendmessstelle gemäß § 27 der Verord-
nung über das Messkonzept zum Immissi-
onsschutzgesetz – Luft innerhalb des Zeit-
raums vom 1. November bis 31. März des
Folgejahres festgestellt wird, dass der
PM10-Tagesmittelwert den Immissions-
grenzwert von 50 µg/m3 an zumindest zehn
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten
hat, und auf Grund meteorologischer Para-
meter eine hohe Wahrscheinlichkeit be-
steht, dass der genannte Grenzwert auch
danach überschritten wird. 

(3) Die Umsetzung von Anordnungen gemäß
Abs. 1 lit. c und d ist von der zuständigen Be-
hörde zu beenden, wenn die Voraussetzungen
für eine Umsetzung nach Abs. 2 nicht mehr
zutreffen. 

(4) Anordnungen gemäß Abs. 1 wirken di-
rekt auf Grund der Kundmachung durch
Straßenverkehrszeichen oder, sofern die Vor-
aussetzungen nach § 44 Abs. 3 StVO 1960 zu-
treffen, durch Anschlag auf der Amtstafel der
Behörde (§ 10 Abs. 6 IG-L). 

(5) Anordnungen gemäß Abs. 1 lit. b bis d
gelten nur für solche Kraftfahrzeuge, die nicht
a) unter einen Ausnahmetatbestand gemäß 

§ 14 Abs. 2 IG-L fallen oder
b) zum Zweck des Anrainerverkehrs benützt

werden.

§ 3
Maßnahme für Baumaschinen und Ähnliches

(1) Baumaschinen sowie Geräte oder sons-
tige mobile technische Einrichtungen, die
Luftschadstoffe emittieren und mit Selbst-
zündungsmotoren mit mehr als 18 kW ausge-
stattet sind, dürfen auf Baustellen im Sanie-
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rungsgebiet nur eingesetzt werden, wenn sie
mit einem Partikelfiltersystem ausgerüstet
sind, das
a) einen Abscheidegrad „Anzahlkonzentra-

tion“ im Partikel-Größenbereich 20 bis 300
nm von mehr als 95 Prozent und

b) einen Abscheidegrad „EC-Massenkonzen-
tration“ von mehr als 90 Prozent aufweist.

(2) Abs. 1 gilt nicht für folgende Anlagen:
a) Kraftfahrzeuge im Sinn des § 2 Z 1 KFG,

deren Luftschadstoffemissionen aus-
schließlich aus einem der Fortbewegung
dienenden Verbrennungsmotor stammen,

b) Eisenbahnen im Sinn des § 1 des Eisen-
bahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60,

c) Luftfahrzeuge im Sinn des § 11 Abs. 1 des
Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, und
Anlagen, die für den Betrieb der dem öf-
fentlichen Verkehr dienenden Luftfahr-
zeuge unmittelbar erforderlich sind, 

d) Fahrzeuge im Sinn des § 2 Z 1 des Schiff-
fahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, und

e) Anlagen, für die der Stand der Luftreinhal-
tung in einem Gesetz oder einer Verordnung
im Sinn des § 13 Abs. 2 IG-L festgelegt ist. 

(3) Die zuständige Behörde hat Maßnahmen
für Einrichtungen gemäß Abs. 1, wenn sie eine
Leistung bis 37 kW aufweisen, innerhalb eines
Zeitraums von drei Jahren, wenn sie jedoch
eine Leistung über 37 kW aufweisen, inner-
halb eines Zeitraums von einem Jahr, jeweils
gerechnet ab dem Tag des In-Kraft-Tretens
dieser Verordnung, umzusetzen. Sie wirken
direkt und ohne Erlassung eines Bescheides.

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

5. Kundmachung des Landeshauptmannes
vom  9. Jänner 2006, Zl. 2V-VE-24/41-2005,
betreffend die Vereinbarung gemäß Art. 15a
B-VG zwischen dem Bund und allen Bundes-
ländern über die Abgeltung stationärer medi-
zinischer Versorgungsleistungen von öffentli-
chen Krankenanstalten für Insassen von 
Justizanstalten 

In der Anlage wird die Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG über die Abgeltung stationärer
medizinischer Versorgungsleistungen von öf-
fentlichen Krankenanstalten für Insassen von
Justizanstalten kundgemacht.

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG

über die Abgeltung stationärer medizinischer
Versorgungsleistungen von öffentlichen

Krankenanstalten für Insassen von 
Justizanstalten

Der Bund, vertreten durch die Bundesregie-
rung, diese vertreten durch den Bundesminis-
ter für Justiz, das Land Burgenland, vertreten
durch den Landeshauptmann, das Land
Kärnten, vertreten durch den Landeshaupt-
mann, das Land Niederösterreich, vertreten
durch den Landeshauptmann, das Land
Oberösterreich, vertreten durch den Landes-
hauptmann, das Land Salzburg, vertreten
durch den Landeshauptmann, das Land Stei-
ermark, vertreten durch den Landeshaupt-
mann, das Land Tirol, vertreten durch den
Landeshauptmann, das Land Vorarlberg, ver-
treten durch den Landeshauptmann, und das
Land Wien, vertreten durch den Landes-
hauptmann, im Folgenden Vertragsparteien
genannt, kommen überein, gemäß Art. 15a B-
VG die nachstehende Vereinbarung zu
schließen:

Präambel

Von Sozialversicherungsträgern werden ge-
ringere Gebühren eingehoben als für unversi-
cherte Privatpatienten. Für externe medizini-
sche Versorgungsleistungen im Straf- und
Maßnahmenvollzug soll diese Begünstigung
durch Gewährung eines freiwilligen Pau-
schalbetrages durch die Länder für die Jahre
2003 und 2004 erreicht werden, nachdem der
Bund keine Beiträge für Insassen von Justiz-
anstalten an eine Krankenversicherung leistet.

Artikel 1
Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Länder verpflichten sich, als Beitrag
für die stationäre Behandlung sowie Betreu-
ung von Insassen von Justizanstalten durch
öffentliche Krankenanstalten einschließlich
der Pflegeabteilungen im Sinne des § 2 des
Bundesgesetzes über Krankenanstalten- und
Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 90/2002, insgesamt je-
weils für die Jahre 2003 und 2004 einen jähr-
lichen Pauschalbetrag von 8,549.430,46 Euro
an den Bund, vertreten durch das Bundesmi-
nisterium für Justiz, zu bezahlen.

(2) Der im Abs. 1 genannte Gesamtbetrag
verteilt sich auf die einzelnen Länder zu 50
Prozent entsprechend der Volkszahl 2001 und
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VERORDNUNGSENTWURF 
                                                                                                                       
  
Der Landeshauptmann von Niederösterreich hat am ………………..aufgrund § 9a Abs. 9 des 
Immissionsschutzgesetzes - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 34/2006, in Verbindung mit §§ 10, 11, 13 und 15 des Immissionsschutzgesetzes - Luft, 
IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 34/2003, verordnet: 
  
  

NÖ Sanierungsgebiets – und Maßnahmenverordnung Feinstaub (PM 10) 
  

  
§ 1 

Sanierungsgebiet 
  
(1) Das Sanierungsgebiet umfasst: 
  

die Bezirke Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Korneuburg, Mistelbach, Tulln und Wien-
Umgebung sowie die Städte mit eigenem Statut Krems, St. Pölten und Wr. Neustadt zur 
Gänze; 
  
im Bezirk Amstetten die Gemeinde Amstetten; 
 
den Bezirk Baden mit Ausnahme der Gemeinden Alland, Altenmarkt an der Triesting, 
Berndorf, Furth an der Triesting, Heiligenkreuz, Hernstein, Hirtenberg, Klausen-
Leopoldsdorf, Pottenstein und Weissenbach an der Triesting; 
  
im Bezirk Horn die Gemeinden Eggenburg, Röschitz und Straning-Grafenberg; 
  
den Bezirk Hollabrunn mit Ausnahme der Gemeinde Hardegg; 
 
im Bezirk Krems die Gemeinden Gedersdorf, Grafenegg und Rohrendorf bei Krems; 
 
 den Bezirk Mödling mit Ausnahme der Gemeinden Breitenfurt, Gaaden, Gießhübl, 
Hinterbrühl, Kaltenleutgeben, Laab im Wald und Wienerwald; 
 
im Bezirk Neunkirchen die Gemeinden Breitenau, Natschbach-Loipersbach, Neunkirchen, 
Schwarzau am Steinfelde, St. Egyden am Steinfeld und Würflach; 
  
 im Bezirk St. Pölten die Gemeinden Asperhofen, Herzogenburg, Nussdorf ob der Traisen, 
Traismauer und Weißenkirchen an der Perschling; 
 
im Bezirk Wr. Neustadt die Gemeinden Bad Fischau-Brunn, Ebenfurth, Eggendorf, 
Felixdorf, Katzelsdorf, Lanzenkirchen, Lichtenwörth, Matzendorf-Hölles, Sollenau, 
Theresienfeld, Weikersdorf am Steinfeld, Winzendorf-Muthmannsdorf, Wöllersdorf-
Steinabrückl und Zillingdorf. 
 
 

(2) Die Maßnahmen (§§ 2 bis 5) gelten für das gesamte Sanierungsgebiet. 
  



§ 2 
Maßnahmen für Anlagen 

  
(1)      Maschinen, Geräte und sonstige mobile technische Einrichtungen (Anlagen gemäß 

§ 2 Abs. 10 Z 2 IG-L) mit Dieselmotoren mit einer Leistung von mehr als 18 kW 
dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie mit Partikelfiltersystemen ausgestattet sind.  

  
(2)      Diese Partikelfiltersysteme müssen  
  

•        einen Abscheidegrad „Anzahlkonzentration“ im Partikel-Größenbereich 20 
bis 300 nm (1 nm = 10 -9 m) von mehr als 95 % und 

•        einen Abscheidegrad „EC- Massenkonzentration“ von mehr als 90 % 
aufweisen.  

  
(3)      Im Zuge des nachträglichen Einbaus eines Partikelfiltersystems ist keine Erhöhung 

der Emissionen CO, HC, NOX und PM gegenüber dem Ausgangszustand des Motors 
zulässig, insbesondere auch nicht während der Regeneration des Partikelfiltersystems 
– bezogen auf den Zyklus-Durchschnitt. Nicht zulässig ist weiters ist eine Erhöhung 
von Schadstoffemissionen (NO2, Dioxine, Furane, PAK, Nitro-PAK, SO2, H2SO4, 
partikelförmigen Sekundäremissionen und Mineralfaser-Emissionen) im gereinigten 
Abgas nach dem Partikelfiltersystem gegenüber dem Ausgangszustand des Motors. 
 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für Anlagen gemäß § 13 Abs. 2 IG-L. Das sind 
insbesondere Maschinen, Geräte und sonstige mobile technische Einrichtungen, bei 
denen Verbrennungsmotoren verwendet werden, die gemäß einer Verordnung in 
Umsetzung der Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und 
luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und 
Geräte, ABl. Nr. L 59 vom 27.02.1998 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 2004/26/EG, 
ABl. Nr. L 146 vom 30.4.2004 S. 1, berichtigt durch ABl. Nr. L 225 vom 25.6.2004 S. 
3, erstmalig nach dem 31.12.1998 in Verkehr gebracht wurden. 
 

(5)  Weiters ausgenommen ist der Einsatz von Maschinen, Geräten und sonstigen mobilen 
technischen Einrichtungen im öffentlichen Interesse, wie zum Beispiel im Rahmen 
von Einsätzen oder Übungen des Bundesheeres, der Feuerwehr oder im Rahmen der 
Katastrophenhilfe. 

 
 

§ 3 
Maßnahmen für Streumittel 

  
(1) Abstumpfende Streumittel dürfen auf allen für den öffentlichen Fahrzeug- und 

Fußgängerverkehr bestimmten Verkehrsflächen im Sanierungsgebiet im Regefall nur 
in einem Korngrößenbereich zwischen 2 und 8 mm verwendet werden. Sie müssen 
eine kantige Form aufweisen, staubarm und trocken sein und dürfen keine bindigen 
oder schmierigen Bestandteile enthalten. Darüber hinaus müssen sie - mit Ausnahme 
von geblähtem Ton - gewaschen und von hoher Abriebhärte sein. Die Verwendung 
von Schlacke, Asche, Quarzsplit, Quarzsand und Betonrecyclingsplit als Streumittel 
ist verboten. 

  



(2) Sobald aufgebrachte abstumpfende Streumittel für die Sicherheit des öffentlichen 
Verkehrs, insbesondere in Abhängigkeit der aktuellen und auch der zukünftig zu 
erwartenden Witterung, nicht mehr erforderlich sind, sind die für den öffentlichen 
Verkehr bestimmten Flächen im Sanierungsgebiet durch denjenigen, der zur Streuung 
verpflichtet war, zu reinigen. Bei Fahrbahnen im Ortsgebiet ist während der Reinigung 
grundsätzlich eine Befeuchtung des Räumgutes durchzuführen (bei geeigneter 
Witterung). 

  
  

§ 4 
Maßnahmen für Schüttgüter 

  
Bei der Abfüllung staubender Schüttgüter aus Silos sind geeignete Vorrichtungen zur 
möglichsten Verringerung der freien Fallhöhe zu verwenden. 

  
  

§ 5 
Maßnahmen für Gärrückstände 

  
(1)   Endlager für Gärrückstände von Biogasanlagen, die nicht ausschließlich 

nachwachsende Rohstoffe behandeln, müssen mit gasdichten Abdeckungen 
ausgestattet werden.  

(2)   Abs. 1 gilt für Anlagen, für die der Genehmigungsantrag nach in Kraft treten dieser 
Verordnung eingebracht wurde. 

  
  

§ 6 
Wirkung der Maßnahmen 

  
Die Maßnahmen gemäß §§ 2 bis 5 wirken direkt und bedürfen keiner gesonderten 
Anordnung durch Bescheid. 
  
  

§ 7 
Verweisungen 

  
Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen von Bundesgesetzen verwiesen wird, 
sind diese in den folgenden Fassungen anzuwenden: 
Immissionsschutzgesetz Luft - IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 
34/2003.  

  
  

§ 8 
In-Kraft-Treten 

  
(1)   Es treten in Kraft: 

  
1. § 2 am 1. Jänner 2011  
  
2. § 3 am 1. Oktober 2007 
 



VERORDNUNGSENTWURF  
                                                                                                                       
  
Der Landeshauptmann von Niederösterreich hat am ………………..aufgrund § 9a Abs. 9 des 
Immissionsschutzgesetzes - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 34/2006, in Verbindung mit § 14 des Immissionsschutzgesetzes - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 
115/1997, in der Fassung  BGBl. I Nr. 34/2003, verordnet:  
  

NÖ Maßnahmenverordnung Feinstaub (PM 10) - Verkehr  
   
 

§ 1 
Maßnahmen für den Verkehr 

  
(1) Für Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge, die vor dem 1. Jänner 1992 erstmals zum 

Verkehr zugelassen worden sind, gilt ein Fahrverbot im Sanierungsgebiet 
     gemäß § 1 der NÖ Sanierungsgebiets – und Maßnahmenverordnung Feinstaub (PM 10), 
         LGBL. XX, ausgenommen jedoch das Gemeindgebiet der Stadt Amstetten. 

  
(2) Abs. 1 gilt nicht für  
 
a) Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeuge, für die gemäß § 14 Abs. 2 

Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung von 
BGBl. I Nr. 34/2003, die Beschränkungen gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 
Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 34/2003, nicht anzuwenden sind, 
 

b) historische Fahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 43 KFG. 
 
 

§ 2 
Wirkung der Maßnahmen 

  
Die Maßnahme gemäß § 1 wirkt direkt und bedarf keiner gesonderten Anordnung durch 
Bescheid. 
  
 

§ 3 
Verweisungen 

  
Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen von Bundesgesetzen verwiesen wird, 
sind diese in den folgenden Fassungen anzuwenden: 
Immissionsschutzgesetz Luft - IG-L, BGBl. I Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 
34/2003.  

  
 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

  
(1) Die Maßnahme gemäß § 1 tritt mit der Aufstellung der entsprechenden 

Verkehrszeichen gemäß § 52 StVO in Kraft. 



Land 
Oberösterreich 
Langtitel 
Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich, mit der 
emissionsmindernde Maßnahmen für die Stadtgebiete Linz und Steyregg 
erlassen werden 
 
StF: LGBl.Nr. 115/2003 
Änderung 
idF: LGBl.Nr. 111/2005 
Präambel/Promulgationsklausel 
  Auf Grund der §§ 10 bis 12 und 16 Immissionsschutzgesetz-Luft 
(IG - L ), BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 34/2003, wird verordnet: 

                              § 1 
                        Sanierungsgebiet 
 
  Als Sanierungsgebiet im Sinn des § 2 Abs. 8 IG - L  wird das 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt Linz mit Ausnahme der 
Katastralgemeinden Ebelsberg, Mönchgraben, Pichling, Posch und 
Wambach sowie das Stadtgebiet von Steyregg festgelegt. 

                              § 2 
                     Maßnahmen und Fristen 
 
  (1) Die voestalpine Stahl GmbH, Voest-Alpine-Straße 3, 4031 Linz, 
sowie allfällige Rechtsnachfolger haben bis 31.12.2006 
emissionsmindernde Maßnahmen für die Luftschadstoffe Schwebestaub 
und PM10 durchzuführen. Dabei sind staubemissionsmindernde 
Maßnahmen im Bereich der Sinteranlage, des Hochofens A, der 
Hochöfen 4, 5 und 6 sowie im Bereich des Stahlwerkes zu setzen. 
 
  (2) Ab 1. November 2007 müssen die gesamten Anlagen der 
voestalpine Stahl GmbH sowie allfälliger Rechtsnachfolger um 
mindestens 1.610 Tonnen/Jahr Schwebestaub, davon mindestens 1.300 
Tonnen/Jahr PM10, ausgehend von den Staubemissionsdaten des 
Geschäftsjahres 2001, weniger emittieren. Insgesamt müssen die 
emissionsmindernden Maßnahmen eine Reduktion von mindestens 60%, 
ausgehend von den Staubemissionsdaten des Geschäftsjahres 2001 
(Gesamtemissionen von 2.339 Tonnen/Jahr Schwebestaub und 1.881 
Tonnen/Jahr PM10), bewirken. (Anm: LGBl.Nr. 111/2005) 
 
  (3) Die voestalpine Stahl GmbH sowie allfällige Rechtsnachfolger 
haben bis zum 31. Dezember 2005 dem Landeshauptmann die 
Staubemissionsdaten der Geschäftsjahre 2001 (1. April 2000 bis 
31. März 2001), 2002 (1. April 2001 bis 31. März 2002) und 2003 
(1. April 2002 bis 31. März 2003) bekannt zu geben. 
(Anm: LGBl.Nr. 111/2005) 

                              § 3 
                           Umsetzung 
 
  Die Maßnahmen sind von der Behörde mit Bescheid anzuordnen bzw. zu 
genehmigen. Die Zuständigkeit richtet sich nach § 17 IG - L. 

                              § 4 
                        In-Kraft-Treten 
 
  Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im 
Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft. 
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Nr. 98 Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich, mit der eine Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Teilstrecke der A1 Westauto-

bahn angeordnet wird

Nr. 98

V e r o r d n u n g

des Landeshauptmanns von Oberösterreich, mit der
eine Geschwindigkeitsbeschränkung  für eine

Teilstrecke der A1 Westautobahn angeordnet wird

Auf Grund der §§ 10 bis 12 und 14 Abs. 1 Z. 2 Immis-

sionsschutzgesetz Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997,

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.

34/2006, wird verordnet:  

§ 1

Ziel der Verordnung 

Mit dieser Verordnung sollen die durch den Verkehr

verursachten Stickstoffdioxid- und Feinstaub-Emissionen

entlang der Westautobahn A1 im Bereich der Städte

Ansfelden und Enns verringert werden. 

§ 2

Sanierungsgebiet 

Als Sanierungsgebiet gemäß § 2 Abs. 8 IG-L wird jene

Teilstrecke der A1 Westautobahn festgelegt, die zwischen

folgenden Punkten liegt: 

1. In Fahrtrichtung Wien zwischen km 167,850 im

Gemeindegebiet von Ansfelden und km 154,710  im

Gemeindegebiet von Enns; 

2. in Fahrtrichtung Salzburg zwischen km 154,710 im

Gemeindegebiet von Enns und km 167,360 im

Gemeindegebiet von Ansfelden. 

§ 3

Geschwindigkeitsbeschränkung 

(1) Für das Sanierungsgebiet wird die erlaubte Höchst-

geschwindigkeit mit 100 km/h festgesetzt und ist durch

Aufstellung von entsprechenden Vorschriftszeichen

gemäß § 52 StVO kundzumachen. Allfällige nach ande-

ren Bestimmungen angeordnete geringere Höchstge-

schwindigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die im Abs. 1 enthaltene Beschränkung wirkt direkt,

sie bedarf keiner bescheidmäßigen Anordnung einer

Behörde. 

Für den Landeshauptmann:

Anschober

Landesrat

Medieninhaber: Land Oberösterreich. Herstellung: Eigenvervielfältigung. 4021 Linz, Klosterstraße 7.
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31. Verordnung der Landeshauptfrau von Salzburg vom 30. März 2005, mit der eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung für eine Teilstrecke der Tauernautobahn angeordnet wird (Tauernautobahn-Geschwindigkeitsbe-

schränkungs-Verordnung)

Auf Grund der §§ 10 Abs 1 und 2, 11 und 14 Abs 1 Z 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft – IG-L, BGBl Nr 115/1997, in 
der geltenden Fassung wird verordnet:

Ziel der Verordnung

§ 1

Mit dieser Verordnung sollen die durch den Verkehr verursachten Stickstoffdioxid-Emissionen im Salzburger Zentralraum 
verringert werden.

Sanierungsgebiet

§ 2

Als Sanierungsgebiet gemäß § 2 Abs 8 IG-L wird jene Teilstrecke der A 10 Tauernautobahn festgelegt, die zwischen 
folgenden Punkten liegt:
1. in Fahrtrichtung Villach zwischen km 2,850 im Gemeindegebiet von Wals und km 29,587 im Gemeindegebiet von 

Golling;
2. in Fahrtrichtung Salzburg zwischen km 29,640 im Gemeindegebiet von Golling und dem im Gemeindegebiet von 

Wals gelegenen Autobahndreieck Tauernautobahn A 10/Westautobahn A 1 (km 2,350 auf der A 10 und km 300 auf 
der A 1).

Geschwindigkeitsbeschränkung

§ 3

(1) Für das Sanierungsgebiet wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit 100 km/h festgesetzt. Allfällige nach anderen 
Bestimmungen angeordnete geringere Höchstgeschwindigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die im Abs 1 enthaltene Beschränkung wirkt direkt, sie bedarf keiner bescheidmäßigen Anordnung einer Behörde.

Inkrafttreten

§ 4

Diese Verordnung tritt mit 4. April 2005 in Kraft.

Für die Landeshauptfrau:
Raus
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Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom      , mit der Maß-
nahmen zur Verringerung der Immission des Luftschadstoffs PM10 nach dem 
Immissionsschutzgesetz-Luft angeordnet werden (IG-L-Maßnahmenverord-

nung) 

Auf Grund der §§ 10, 13, 14, 15a und 16 des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt in 
der Fassung BGBl. I Nr. 34/2006, wird verordnet: 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 Zielbestimmung 
§ 2 Sanierungsgebiete 
§ 3 Besonders belastetes Sanierungsgebiet 

2. Abschnitt 
Maßnahmen 

§ 4 Maßnahmen für Anlagen - Maschinen, Geräte und mobile technische Einrichtungen 
§ 5 Brauchtumsfeuer 
§ 6 Maßnahmen für den Verkehr - Geschwindigkeitsbeschränkungen 
§ 7 Fahrbeschränkung für Schwerfahrzeuge 
§ 8 Fahrbeschränkung für Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Dieselmotoren im Winter 

2006/2007 
§ 9 Fahrbeschränkung für Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Dieselmotoren 

3. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 10 Verweisungen 
§ 11 Gemeinschaftsrecht  
§ 12 Übergangsbestimmungen 
§ 13 Zeitlicher Geltungsbereich 
 

1. Abschnitt  
Allgemeines 

§ 1 
Zielbestimmung 

Ziel dieser Verordnung ist, die durch den Menschen beeinflussten Emissionen, die zu Immissionsgrenzwertüberschrei-
tungen bei PM10 (Feinstaub) geführt haben, zu verringern und dadurch die Luftqualität zu verbessern. 
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§ 2 
Sanierungsgebiete 

Als Sanierungsgebiete im Sinne des § 2 Abs. 8 IG-L werden folgende Gebiete festgelegt: 

1. Sanierungsgebiet „Großraum Graz“ umfassend  

aus dem Politischen Bezirk die Gemeinden oder Teile von Gemeinden (bezeichnet durch die Katastralgemeinden) 

Graz Stadt Graz 

Graz-Umgebung Feldkirchen bei Graz, Gössendorf, Grambach, Hart bei Graz, Hausmannstätten, Pirka, 
Raaba und Seiersberg 

2. Sanierungsgebiet „Mur-Mürzfurche“ umfassend  

aus dem Politischen Bezirk die Gemeinden oder Teile von Gemeinden (bezeichnet durch die Katastralgemeinden) 

Bruck an der Mur Bruck an der Mur, Parschlug, St. Marein im Mürztal 

Kapfenberg (nur die Katastralgemeinden): Deuchendorf, Diemlach, Hafendorf, 
Kapfenberg, Krottendorf, Pötschach, Pötschen, St. Martin, Schörgendorf und Winkl 

Oberaich (nur die Katastralgemeinden): Oberaich, Oberdorf-Landskron, Picheldorf 
und Streitgarn 

St. Lorenzen im Mürztal (nur die Katastralgemeinden): Rammersdorf, Rumpelmühle 
und St. Lorenzen im Mürztal 

Judenburg Zeltweg 

Knittelfeld Apfelberg, Feistritz bei Knittelfeld, Flatschach, Großlobming, Knittelfeld, St. Loren-
zen bei Knittelfeld, St. Margarethen bei Knittelfeld, Spielberg bei Knittelfeld 

Kobenz (nur die Katastralgemeinden):  Kobenz und Raßnitz 

St. Marein bei Knittelfeld (nur die Katastralgemeinden): Greuth, Prank und St. Marein

Leoben Kraubath an der Mur, Niklasdorf, Proleb, St. Peter-Freienstein, Traboch, Trofaiach 

Leoben (nur die Katastralgemeinden): Donawitz, Göß, Judendorf, Leitendorf, Leoben, 
Mühltal, Prettach und Waasen 

St. Michael in der Obersteiermark (nur die Katastralgemeinden): Brunn, Jassing, Lie-
singthal, St. Michael in der Obersteiermark und Vorderlainsach 

St. Stefan ob Leoben (nur die Katastralgemeinden): Kaisersberg, Niederdorf und St. 
Stefan 

Mürzzuschlag Mürzhofen 

Allerheiligen im Mürztal (nur die Katastralgemeinden): Allerheiligen, Edelsdorf und 
Sölsnitz 

Kindberg (nur die Katastralgemeinden): Herzogberg, Kindberg, Kindbergdörfl und 
Kindthal 
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3. Sanierungsgebiet „Mittleres Murtal“ umfassend  

aus dem Politischen Bezirk die Gemeinden oder Teile von Gemeinden (bezeichnet durch die Katastralgemeinden) 

Bruck an der Mur Breitenau am Hochlantsch, Pernegg an der Mur 

Graz-Umgebung Deutschfeistritz, Eisbach, Gratkorn, Gratwein, Judendorf-Straßengel, Peggau, 
Röthelstein, Schrems bei Frohnleiten 

Frohnleiten (nur die Katastralgemeinden): Adriach, Frohnleiten, Laas, Laufnitzdorf, 
Mauritzen, Pfannberg, Rothleiten und Wannersdorf 

Übelbach (nur die Katastralgemeinden): Übelbach Land und Übelbach Markt 

4. Sanierungsgebiet „Mittelsteiermark“ umfassend  

aus dem Politischen Bezirk die Gemeinden oder Teile von Gemeinden (bezeichnet durch die Katastralgemeinden) 

Deutschlandsberg Aibl, Bad Gams, Deutschlandsberg, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz, Georgsberg, 
Greisdorf, Groß St. Florian, Großradl, Gundersdorf, Hollenegg, Lannach, Limberg bei 
Wies, Marhof, Pitschgau, Pölfing-Brunn, Preding, Rassach, St. Josef in der Weststei-
ermark, St. Martin im Sulmtal, St. Peter im Sulmtal, St. Stefan ob Stainz, Schwanberg, 
Stainz, Stainztal, Stallhof, Sulmeck-Greith, Unterbergla, Wernersdorf, Wettmannstät-
ten, Wies 

Feldbach alle 

Fürstenfeld alle 

Graz-Umgebung Attendorf, Brodingberg, Dobl, Edelsgrub, Eggersdorf bei Graz, Fernitz, Hart-
Purgstall, Haselsdorf-Tobelbad, Hitzendorf, Höf-Präbach, Kainbach bei Graz, Kals-
dorf bei Graz, Krumegg, Kumberg, Langegg bei Graz, Laßnitzhöhe, Lieboch, Mel-
lach, Nestelbach bei Graz, Rohrbach-Steinberg, St. Bartholomä, St. Marein bei Graz, 
St. Oswald bei Plankenwarth, Stattegg, Stiwoll, Thal, Unterpremstätten, Vasoldsberg, 
Weinitzen, Werndorf, Wundschuh, Zettling, Zwaring-Pöls 

Hartberg Bad Waltersdorf, Blaindorf, Buch-Geiseldorf, Dechantskirchen, Dienersdorf, Ebers-
dorf, Friedberg, Grafendorf bei Hartberg, Greinbach, Großhart, Hartberg, Hartberg 
Umgebung, Hartl, Hofkirchen bei Hartberg, Kaibing, Kaindorf, Lafnitz, Limbach bei 
Neudau, Neudau, Pinggau, Pöllau, Pöllauberg, Rabenwald, Rohr bei Hartberg, Rohr-
bach an der Lafnitz, Saifen-Boden, St. Johann bei Herberstein, St. Johann in der 
Haide, St. Magdalena am Lemberg, Schlag bei Thalberg, Schönegg bei Pöllau, Se-
bersdorf, Siegersdorf bei Herberstein, Stambach, Stubenberg, Tiefenbach bei Kain-
dorf, Wörth an der Lafnitz 

Leibnitz alle 

Radkersburg alle 

Voitsberg Bärnbach, Köflach, Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Maria Lankowitz, Mooskirchen, 
Rosental an der Kainach, St. Johann-Köppling, St. Martin am Wöllmißberg, Söding, 
Södingberg, Stallhofen, Voitsberg, 

Weiz Albersdorf-Prebuch, Anger, Etzersdorf-Rollsdorf, Feistritz bei Anger, Floing, Gers-
dorf an der Feistritz, Gleisdorf, Gutenberg an der Raabklamm, Hirnsdorf, Hofstätten 
an der Raab, Ilztal, Krottendorf, Kulm bei Weiz, Labuch, Laßnitzthal, Ludersdorf-
Wilfersdorf, Markt Hartmannsdorf, Mitterdorf an der Raab, Mortantsch, Naas, Nit-
scha, Oberrettenbach, Pischelsdorf in der Steiermark, Preßguts, Puch bei Weiz, Rei-
chendorf, St. Margarethen an der Raab, St. Ruprecht an der Raab, Sinabelkirchen, 
Thannhausen, Ungerdorf, Unterfladnitz und Weiz 



 

 4 

§ 3 
Besonders belastetes Sanierungsgebiet 

Als insbesondere durch den Verkehr überdurchschnittlich belastetes Sanierungsgebiet im Sinne des § 2 Abs. 8 i. V. m. 
§ 9b Z 3 IG-L wird das Sanierungsgebiet „Großraum Graz“ (§ 2 Z 1) festgelegt. 

2. Abschnitt 
Maßnahmen 

§ 4 
Maßnahmen für Anlagen 

Maschinen, Geräte und mobile technische Einrichtungen 

(1) In allen Sanierungsgebieten dürfen ab der in § 12 festgelegten Übergangsfrist Maschinen, Geräte und sonstige mo-
bile technische Einrichtungen, die Luftschadstoffe emittieren (Anlagen im Sinn des § 2 Abs. 10 Z 2 IG-L) mit Diesel-
motoren mit mehr als 18 kW nur eingesetzt werden, wenn sie mit Partikelreinigungssystemen ausgestattet sind. Diese 
Partikelreinigungssysteme müssen 

1.  einen Abscheidegrad „Anzahlkonzentration“ im Partikel-Größenbereich 20 bis 300 nm (1 nm = 10-9m) von mehr 
als 95% und 

2.  einen Abscheidegrad „EC-Massenkonzentration“ von mehr als 90%  

aufweisen. 

(2) Wenn Partikelreinigungssysteme in die genannten Anlagen nachträglich eingebaut werden, darf keine Erhöhung der 
Emissionen von CO, HC, NOx und PM gegenüber dem Ausgangszustand des Motors erfolgen, insbesondere auch nicht 
während der Regeneration des Partikelreinigungssystems – bezogen auf den Zyklus-Durchschnitt. Des Weiteren ist eine 
Erhöhung von Schadstoffemissionen (NO2, Dioxine, Furane, PAK, Nitro-PAK, SO2, H2SO4, partikelförmigen Sekun-
däremissionen und Mineralfaser-Emissionen) im gereinigten Abgas nach dem Partikelreinigungssystem gegenüber dem 
Ausgangszustand des Motors nicht zulässig. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Anlagen, die unter § 13 Abs. 2 IG-L fallen, sowie für Notstromaggregate mit we-
niger als 50 Betriebsstunden pro Jahr. 

§ 5 
Brauchtumsfeuer 

Für Brauchtumsfeuer gemäß § 5 Abs. 1 Z. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot des Verbrennens biogener Materialien 
außerhalb von Anlagen gilt Folgendes: 

1.  Im besonders belasteten Sanierungsgebiet (§ 3) ist die Entfachung von Brauchtumsfeuern unzulässig. 

2.  In den Sanierungsgebieten gemäß § 2 Z. 2 bis 4 ist die Entfachung von Brauchtumsfeuern wie folgt einge-
schränkt: 

a)  Brauchtumstage in der Steiermark, an denen ein offenes Feuer im Freien entfacht werden darf, sind aus-
schließlich der Karsamstag sowie der 21. Juni (Sommersonnenwende) und 

b)  für Brauchtumsfeuer dürfen nur biogene Materialien gemäß § 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Ver-
bot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen in trockenem Zustand verwendet wer-
den.. 

§ 6 
Maßnahmen für den Verkehr 

Geschwindigkeitsbeschränkungen 

(1) In den Sanierungsgebieten gelten in der Zeit vom 15. Dezember bis einschließlich 14. März folgende Geschwindig-
keitsbeschränkungen: 

1.  auf nachstehenden Autobahnabschnitten (in beide Richtungen): 100 km/h 

a)  A 2: Abschnitt zwischen km 150,400 und km 193,250 (von der Anschlussstelle Sinabelkirchen bis zur An-
schlussstelle Lieboch) 
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b)  A 9: Abschnitt zwischen km 165,100 und km 214,200 (vom Absprung der S 35 bis zur Anschlussstelle 
Leibnitz) 

2.  auf Freilandstraßen, ausgenommen Autobahnen und Autostraßen: 80 km/h. 

(2) Die Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäß Abs. 1 gelten nicht, wenn nach anderen Rechtsvorschriften niedrigere 
oder gleiche Höchstgeschwindigkeiten angeordnet sind.  

(3) Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäß Abs. 1 gelten nicht für Einsatzfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 25 
StVO 1960. 

§ 7 
Fahrbeschränkung für Schwerfahrzeuge 

(1) In den Sanierungsgebieten gilt ab 1. Juli 2007 ganzjährig ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen, die vor dem 1. Jänner 1992 erstmals zugelassen worden sind. 

(2) In den Sanierungsgebieten gilt ab 1. Jänner 2010 ganzjährig ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen, die vor dem 1. Oktober 1996 erstmals zugelassen worden 
sind. 

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach Abs. 1 und 2 sind Lastkraftfahrzeuge, für die gemäß § 14 Abs. 2 IG-L die 
Beschränkungen gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 IG-L nicht anzuwenden sind sowie zwingend notwendige Fahrten zur Auf-
rechterhaltung der Infrastruktur (z. B. zur Sicherstellung der Energieversorgung, Telekommunikation). 

(4) Ausgenommen von dem Verbot nach Abs. 1 sind Lastkraftfahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Jänner 1992, die 
über einen Nachweis verfügen, dass sie mindestens die Abgasgrenzwerte für Partikel in der Höhe von maximal 
0,4 g/kWh einhalten. 

(5) Ausgenommen von dem Verbot nach Abs. 2 sind Lastkraftfahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1996, 
die über einen Nachweis verfügen, dass sie mindestens die Abgasgrenzwerte für Partikel in der Höhe von maximal 
0,15 g/kWh einhalten. 

(6) Soweit Kraftfahrzeuge nicht gemäß § 14 Abs. 4 IG-L zu kennzeichnen sind, hat der Fahrzeuglenker/die Fahrzeug-
lenkerin, für den/die ein Ausnahmetatbestand gemäß Abs. 3 oder 4 zutrifft, entsprechende Nachweise mitzuführen und 
auf Verlangen den Organen der Straßenaufsicht und der Bundespolizei vorzulegen. 

§ 8 
Fahrbeschränkung für Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Dieselmotoren im Winter 

2006/2007 

(1) Für Personenkraftwagen (Klasse M1) und Kombinationskraftwagen (Klasse M1), die mit Dieselmotoren angetrie-
ben werden und kein Partikelreinigungssystem besitzen, gilt ein Fahrverbot 

- im besonders belasteten Sanierungsgebiet (§ 3), ausgenommen Autobahnen und Autostraßen  

- vom 15. Dezember 2006 bis einschließlich 14. März 2007  

- in der Zeit zwischen 5 Uhr und 21 Uhr,  

- wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1.  durch Messungen an zumindest zwei im Sanierungsgebiet gelegenen Messstellen, ausgenommen Messstellen 
gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, wird festgestellt, 
dass der PM10-Tagesmittelwert von 75 µg/m³ an fünf aufeinander folgenden Tagen überschritten wird und  

2.  auf Grund meteorologischer und sonstiger immissionsrelevanter Parameter besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass dieser PM10-Tagesmittelwert auch weiterhin überschritten wird.  

Das Fahrverbot gilt ab dem sechsten Tag der andauernden hohen PM10-Belastung. Die Öffentlichkeit ist rechtzeitig und 
in geeigneter Weise über das bevorstehende Fahrverbot sowie über dessen Aufhebung zu informieren. 

(2) Vom Fahrverbot sind ausgenommen 

1.  Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, für die gemäß § 14 Abs. 2 IG-L die Beschränkungen gemäß 
§ 14 Abs. 1 Z 2 IG-L nicht anzuwenden sind; 

2.  Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Dieselmotoren, die über einen Nachweis verfügen, dass 
sie mindestens die Abgasgrenzwerte für Partikel in der Höhe von maximal 0,025 g/km einhalten; 
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3.  Fahrten mit einem privaten Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen (Hin- und Rückfahrt), 

a)  um folgende Kraftfahrzeuge zum Zweck der Dienstverrichtung erreichen zu können: Einsatzfahrzeuge, 
Fahrzeuge im öffentlichen Dienst und Fahrzeuge des Straßendienstes, der Müllabfuhr und der Kanalwar-
tung gemäß §§ 26, 26a und 27 StVO 1960, der Bahnerhaltung, Fahrzeuge von Bestattungsunternehmen, 
Fahrzeuge des Bundesheeres, sowie Fahrzeuge zur Personenbeförderung im Gelegenheits- oder Werksver-
kehr; 

b)  von Bediensteten nachstehender Verkehrsbetriebe zum Zweck der Dienstverrichtung (Fahrdienst, Disposi-
tion und Werkstatt): 

-  Grazer Stadtwerke AG Verkehrsbetriebe (GVB) 

-  Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB) 

-  Österreichische Bundesbahnen Personenverkehr AG (ÖBB) 

-  Österreichische Bundesbahnen - Postbus (ÖBB-Postbus) 

-  Steiermärkische Landesbahnen (STLB) 

-  Firma Lenkdienst Dobrounig 

-  Firma Gruber Verkehrsbetriebe KG 

-  Firma Format Reisen GmbH Reisebüro und Busbetrieb 

-  Firma Wolfgang Gersin Kraftfahrlinien 

-  Firma Reisekanzlei Fuchs 

-  Firma Stefan Garger 

-  Firma Franz Handl 

-  Firma Kurt Matzer – Bus 

-  Firma Lerchbacher KG 

-  Firma Johann Ofner Transport GmbH und Grünerbus GmbH 

-  Firma Hans Tropper KG Kraftfahrlinien – Reiseunternehmen 

-  Firma Watzke GmbH & Co KG 

-  Firma Weiss Autobusunternehmung GmbH. 

4.  Fahrten mit einem Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen, die zur Aufrechterhaltung der Infrastruk-
tur (z. B. Post, Telekommunikation, Geldtransporte, Sicherstellung der Energieversorgung) zwingend notwendig 
sind; 

5.  Fahrten zu folgenden im Sanierungsgebiet gelegenen Park & Ride-Plätzen, auf nachstehenden Zufahrts- und 
Abfahrtsstraßen:  

a)  Judendorferstraße und Weinzödl 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

L 302 0,0 bis 2,7 von LB 67 bis A 9-Unterführung 

L 302a, L302b gesamter Verlauf A 9 Auffahrtsrampe Richtung Graz 

LB 67 45,0 bis 49,2 von Gemeindegrenze Graz/Gratkorn bis LB 67 

L 328 0,0 bis 0,5 von LB 67 bis L 330 

L 330 gesamter Verlauf Verbindung zwischen L 328 und L 329 

L 329 2,1 bis 3,3 von L 330 bis Gemeindegrenze Graz/Weinitzen 
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b)  Verteilerkreis Webling und Shopping Center West 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

LB 67a 13,9 bis 15,5 Weblinger Gürtel von Anschluss Schwarzer Weg bis 
Verteilerkreis Webling 

LB 67a K, RV, KX Rampen im Bereich des Verteilerkreises/Autobahn-
stumpf 

LB 70 K, RX, RZ Rampen im Bereich des Verteilerkreises/ Autobahn-
stumpf 

Anschlussstelle LB 67a  Auf- und Abfahrt LB 67a/Schwarzer Weg von Westen 
mit Umkehre über Kreisverkehr bei km 13,8 der LB 
67a 

Privatstraße SCW  interne Erschließungsstraßen zwischen Anbindung an 
LB 67a bei km 14,4 und Park & Ride-Platz 

 

c)  Shoppingcity Seiersberg 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

L 313 2,9 bis 3,5 Anschluss SCS bis Anschluss A 9 

L 323 0,0 bis 0,7 von L 313 bis Anschlusskreisverkehr A 9 

L 323 K Anschlusskreisverkehr A 9 

Shoppingcity Straßen I 
bis V, 

Sandgrubenweg und 

Sandgrubenweg I 

gesamte Verläufe Privatstraßen, interne Erschließungsstraßen zwischen 
Anbindung an L 313 (bei km 2,9 und 3,0) sowie an die 
L 323 (beim Kreisverkehr L 323K und bei km 0,7) 
und Park & Ride-Platz 

 

d)  Thondorf, Parkhaus Liebenau/Magna, Liebenauer Gürtel und A 2Z 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

LB 73 4,8 bis 13,3 von Liebenauer Gürtel bis Gemeindegrenze Haus-
mannstätten/Empersdorf 

LB 67a 11,8 bis 13,0 Liebenauer Gürtel von A 2Z-AST Raaba bis LB 73 

L 369 0,0 bis 0,4 von LB 73 bis Gemeindegrenze Vasoldsberg/Haus-
mannstätten 

L 371 0,0 bis 1,0 von LB 73 bis Gemeindegrenze Fernitz/Hausmann-
stätten 

Gemeindestraße A 2Z gesamter Verlauf von A 2Z bis Liebenauer Hauptstraße 

Privatstraße zum Park-
haus 

gesamter Verlauf Zufahrtsstraße zum Parkhaus Liebenauer Hauptstraße 
316 
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6.  Fahrten (Zu- und Abfahrten) zur Firma Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & CoKG sowie für die 
Umkehrmöglichkeit des Park & Ride Platzes A 2Z auf nachstehender Zufahrts- und Abfahrtsstraße: 

Zufahrts- und Abfahrtsstra-
ßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

Gemeindestraße Dr. Auner-
Straße 

 zwischen AST A 2Z Auffahrt Richtung Graz-Zentrum 
und Walter-P.-Chrysler-Platz 

 

7.  Fahrten zum Flughafen Graz-Thalerhof auf nachstehenden Zufahrts- und Abfahrtsstraßen: 

Zufahrts- und Abfahrtsstra-
ßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

L 379 0,0 bis 1,8 A2-AST Graz Mitte/Flughafen bis Gemeindegrenze 
Feldkirchen/Kalsdorf 

Gemeindestraße Flughafen-
straße 

 von Kreisverkehr L 379 bis Flughafen 

Privatstraßen Flughafen gesamte Verläufe interne Erschließungsstraßen der Flughafenparkplätze 

 

8.  Fahrten mit einem Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen, wenn neben dem Fahrzeuglenker/der 
Fahrzeuglenkerin mindestens eine weitere Person gleichzeitig befördert werden; 

9.  Fahrten von mobilen Hilfsdiensten (z. B. Betreuung von alten oder behinderten Menschen, Hauskrankenpflege, 
psychosoziale Dienste), Ärzten/Ärztinnen, Tierärzten/Tierärztinnen sowie von Bediensteten einer Krankenanstalt 
zum Zweck der Dienstverrichtung; 

10.  Fahrzeuge der Pannenhilfe und des Abschleppdienstes. 

(3) Soweit Kraftfahrzeuge nicht gemäß § 14 Abs. 4 IG-L zu kennzeichnen sind, hat der Fahrzeuglenker/die Fahrzeug-
lenkerin, für den/die ein Ausnahmetatbestand gemäß Abs. 2 zutrifft, soweit möglich entsprechende Nachweise mitzu-
führen und auf Verlangen den Organen der Straßenaufsicht und der Bundespolizei vorzulegen. 

(4) Das Fahrverbot gilt im Falle eines unabwendbaren und unvorhersehbaren Ereignisses nicht. Der Landeshauptmann 
hat den Eintritt und das Ende des unabwendbaren und unvorhergesehenen Ereignisses festzustellen und die Öffentlich-
keit unverzüglich in geeigneter Weise darüber zu informieren. 

§ 9 
Fahrbeschränkung für Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Dieselmotoren 

(1) Für Personenkraftwagen (Klasse M1) und Kombinationskraftwagen (Klasse M1), die mit Dieselmotoren angetrie-
ben werden und kein Partikelreinigungssystem besitzen, gilt ein Fahrverbot 

- im besonders belasteten Sanierungsgebiet (§ 3), ausgenommen Autobahnen und Autostraßen 

- vom 15. Dezember bis einschließlich 14. März 

- in der Zeit zwischen 5 Uhr und 21 Uhr,  

- wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1.  durch Messungen an zumindest zwei im Sanierungsgebiet gelegenen Messstellen, ausgenommen Messstellen 
gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, wird festgestellt, 
dass der PM10-Tagesmittelwert von 50 µg/m³ an fünf aufeinander folgenden Tagen überschritten wird und  

2.  auf Grund meteorologischer und sonstiger immissionsrelevanter Parameter besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass dieser Immissionsgrenzwert auch weiterhin überschritten wird.  

Das Fahrverbot gilt ab dem sechsten Tag der andauernden Grenzwertüberschreitung. Die Öffentlichkeit ist rechtzeitig 
und in geeigneter Weise über das bevorstehende Fahrverbot sowie über dessen Aufhebung zu informieren. 

(2) Vom Fahrverbot sind ausgenommen 

1.  Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, für die gemäß § 14 Abs. 2 IG-L die Beschränkungen gemäß 
§ 14 Abs. 1 Z 2 IG-L nicht anzuwenden sind; 
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2.  Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Dieselmotoren, die über einen Nachweis verfügen, dass 
sie mindestens die Abgasgrenzwerte für Partikel in der Höhe von maximal 0,025 g/km einhalten; 

3.  Fahrten mit einem privaten Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen (Hin- und Rückfahrt), 

a)  um folgende Kraftfahrzeuge zum Zweck der Dienstverrichtung erreichen zu können: Einsatzfahrzeuge, 
Fahrzeuge im öffentlichen Dienst und Fahrzeuge des Straßendienstes, der Müllabfuhr und der Kanalwar-
tung gemäß §§ 26, 26a und 27 StVO 1960, der Bahnerhaltung, Fahrzeuge von Bestattungsunternehmen, 
Fahrzeuge des Bundesheeres, sowie Fahrzeuge zur Personenbeförderung im Gelegenheits- oder Werksver-
kehr; 

b)  von Bediensteten nachstehender Verkehrsbetriebe zum Zweck der Dienstverrichtung (Fahrdienst, Disposi-
tion und Werkstatt): 

-  Grazer Stadtwerke AG Verkehrsbetriebe (GVB) 

-  Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB) 

-  Österreichische Bundesbahnen Personenverkehr AG (ÖBB) 

-  Österreichische Bundesbahnen - Postbus (ÖBB-Postbus) 

-  Steiermärkische Landesbahnen (STLB) 

-  Firma Lenkdienst Dobrounig 

-  Firma Gruber Verkehrsbetriebe KG 

-  Firma Format Reisen GmbH Reisebüro und Busbetrieb 

-  Firma Wolfgang Gersin Kraftfahrlinien 

-  Firma Reisekanzlei Fuchs 

-  Firma Stefan Garger 

-  Firma Franz Handl 

-  Firma Kurt Matzer – Bus 

-  Firma Lerchbacher KG 

-  Firma Johann Ofner Transport GmbH und Grünerbus GmbH 

-  Firma Hans Tropper KG Kraftfahrlinien – Reiseunternehmen 

-  Firma Watzke GmbH & Co KG 

-  Firma Weiss Autobusunternehmung GmbH. 

4.  Fahrten mit einem Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen, die zur Aufrechterhaltung der Infrastruk-
tur (z. B. Post, Telekommunikation, Geldtransporte, Sicherstellung der Energieversorgung) zwingend notwendig 
sind; 

5.  Fahrten zu folgenden im Sanierungsgebiet gelegenen Park & Ride-Plätzen, auf nachstehenden Zufahrts- und 
Abfahrtsstraßen:  

a)  Judendorferstraße und Weinzödl 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

L 302 0,0 bis 2,7 von LB 67 bis A 9-Unterführung 

L 302a, L302b gesamter Verlauf A 9 Auffahrtsrampe Richtung Graz 

LB 67 45,0 bis 49,2 von Gemeindegrenze Graz/Gratkorn bis LB 67 

L 328 0,0 bis 0,5 von LB 67 bis L 330 

L 330 gesamter Verlauf Verbindung zwischen L 328 und L 329 

L 329 2,1 bis 3,3 von L 330 bis Gemeindegrenze Graz/Weinitzen 
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b)  Verteilerkreis Webling und Shopping Center West 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

LB 67a 13,9 bis 15,5 Weblinger Gürtel von Anschluss Schwarzer Weg bis 
Verteilerkreis Webling 

LB 67a K, RV, KX Rampen im Bereich des Verteilerkreises/Autobahn-
stumpf 

LB 70 K, RX, RZ Rampen im Bereich des Verteilerkreises/ Autobahn-
stumpf 

Anschlussstelle LB 67a  Auf- und Abfahrt LB 67a/Schwarzer Weg von Westen 
mit Umkehre über Kreisverkehr bei km 13,8 der LB 
67a 

Privatstraße SCW  interne Erschließungsstraßen zwischen Anbindung an 
LB 67a bei km 14,4 und Park & Ride-Platz 

 

c)  Shoppingcity Seiersberg 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

L 313 2,9 bis 3,5 Anschluss SCS bis Anschluss A 9 

L 323 0,0 bis 0,7 von L 313 bis Anschlusskreisverkehr A 9 

L 323 K Anschlusskreisverkehr A 9 

Shoppingcity Straßen I 
bis V, 

Sandgrubenweg und 

Sandgrubenweg I 

gesamte Verläufe Privatstraßen, interne Erschließungsstraßen zwischen 
Anbindung an L 313 (bei km 2,9 und 3,0) sowie an die 
L 323 (beim Kreisverkehr L 323K und bei km 0,7) 
und Park & Ride-Platz 

 

d)  Thondorf, Parkhaus Liebenau/Magna, Liebenauer Gürtel und A 2Z 

Zufahrts- und Abfahrts-
straßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

LB 73 4,8 bis 13,3 von Liebenauer Gürtel bis Gemeindegrenze Haus-
mannstätten/Empersdorf 

LB 67a 11,8 bis 13,0 Liebenauer Gürtel von A 2Z-AST Raaba bis LB 73 

L 369 0,0 bis 0,4 von LB 73 bis Gemeindegrenze Vasoldsberg/Haus-
mannstätten 

L 371 0,0 bis 1,0 von LB 73 bis Gemeindegrenze Fernitz/Hausmann-
stätten 

Gemeindestraße A 2Z gesamter Verlauf von A 2Z bis Liebenauer Hauptstraße 

Privatstraße zum Park-
haus 

gesamter Verlauf Zufahrtsstraße zum Parkhaus Liebenauer Hauptstraße 
316 
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6.  Fahrten (Zu- und Abfahrten) zur Firma Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & CoKG sowie für die 
Umkehrmöglichkeit des Park & Ride Platzes A 2Z auf nachstehender Zufahrts- und Abfahrtsstraße: 

Zufahrts- und Abfahrtsstra-
ßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

Gemeindestraße Dr. Auner-
Straße 

 zwischen AST A 2Z Auffahrt Richtung Graz-Zentrum 
und Walter-P.-Chrysler-Platz 

 

7.  Fahrten zum Flughafen Graz-Thalerhof auf nachstehenden Zufahrts- und Abfahrtsstraßen: 

Zufahrts- und Abfahrtsstra-
ßen 

von km bis km örtliche Beschreibung 

L 379 0,0 bis 1,8 A2-AST Graz Mitte/Flughafen bis Gemeindegrenze 
Feldkirchen/Kalsdorf 

Gemeindestraße Flughafen-
straße 

 von Kreisverkehr L 379 bis Flughafen 

Privatstraßen Flughafen gesamte Verläufe interne Erschließungsstraßen der Flughafenparkplätze 

 

8.  Fahrten mit einem Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen, wenn neben dem Fahrzeuglenker/der 
Fahrzeuglenkerin mindestens zwei weitere Personen gleichzeitig befördert werden; 

9.  Fahrten von mobilen Hilfsdiensten (z. B. Betreuung von alten oder behinderten Menschen, Hauskrankenpflege, 
psychosoziale Dienste), Ärzten/Ärztinnen, Tierärzten/Tierärztinnen sowie von Bediensteten einer Krankenanstalt 
zum Zweck der Dienstverrichtung; 

10.  Fahrzeuge der Pannenhilfe und des Abschleppdienstes. 

(3) Soweit Kraftfahrzeuge nicht gemäß § 14 Abs. 4 IG-L zu kennzeichnen sind, hat der Fahrzeuglenker/die Fahrzeug-
lenkerin, für den/die ein Ausnahmetatbestand gemäß Abs. 2 zutrifft, soweit möglich entsprechende Nachweise mitzu-
führen und auf Verlangen den Organen der Straßenaufsicht und der Bundespolizei vorzulegen. 

(4) Das Fahrverbot gilt im Falle eines unabwendbaren und unvorhersehbaren Ereignisses nicht. Der Landeshauptmann 
hat den Eintritt und das Ende des unabwendbaren und unvorhergesehenen Ereignisses festzustellen und die Öffentlich-
keit unverzüglich in geeigneter Weise darüber zu informieren. 

3. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 10 
Verweise 

(1) Verweise in dieser Verordnung auf Bundesvorschriften sind als Verweise auf folgenden Fassungen zu verstehen: 

1.  Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 34/2006; 

2.  Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft, BGBl. II Nr. 263/2004; 

3.  Bundesgesetz über das Verbot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen, BGBl. 
Nr. 405/1993 i. d. F. BGBl. I Nr. 108/2001; 

4.  Straßenverkehrsordnung 1960, StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960 in der Fassung BGBl. I Nr. 54/2006. 

(2) Verweise in dieser Verordnung auf auf Vorschriften der Europäischen Union sind als Verweise auf folgenden Fas-
sungen zu verstehen: 

1.  Richtlinie 1996/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität, 
ABl. L 296 vom 21. November 1996, S. 55; 

2.  Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid und Stickstoffoxide, 
Partikel und Blei in der Luft, ABl. L 163 vom 29. Juni 1999, S. 41; 

3.  Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über Grenzwerte für 
Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft, ABl. L 313 vom 13. Dezember 2000, S. 12; 



 

 12 

4.  Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel 
und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft, ABl. L 023 vom 26. Jänner 2005, S. 3. 

§ 11 
Gemeinschaftsrecht 

Durch diese Verordnung werden nachstehende Rechtsvorschriften der Europäischen Union umgesetzt: 

1.  Richtlinie 1996/62/EG; 

2.  Richtlinie 1999/30/EG; 

3.  Richtlinie 2000/69/EG; 

4.  Richtlinie 2004/107/EG. 

§ 12 
Übergangsbestimmungen 

(1) Maschinen, Geräte und mobile technische Einrichtungen mit einer Leistung von mehr als 37 kW, die den Anorde-
rungen des § 4 nicht entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2007 verwendet werden. 

(2) Maschinen, Geräte und mobile technische Einrichtungen mit einer Leistung von mehr als 18 kW, die den Anorde-
rungen des § 4 nicht entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2008 verwendet werden. 

§ 13 
Zeitlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung tritt – mit Ausnahme des Abs. 2 - mit 1. Dezember 2006 in Kraft. 

(2) § 9 tritt am 15. Dezember 2007 in Kraft. 

(3) § 8 tritt mit Ablauf des 14. März 2007 außer Kraft.  

 

Für den Landeshauptmann: 

Landesrat Ing. Manfred Wegscheider 

      




